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Anlage 1 - FortschreibungKlimaschutzprogramm 2020 - 2030 (Version 06-2026)
Anlage 2 - Ubersicht der Anderungen

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderatnimmtdie vorliegende Fortschreibung des Klimaschutzprogramms 2020 - 2030
gemal Anlage 1 zustimmend zur Kenntnis und beschlieSt das Programm als Arbeitsprogramm fiir
die Verwaltungund die Tochtergesellschaften der Stadtverwaltung.

2. Die Verwaltungunddie Tochtergesellschaften werden beauftragt, die MakRnahmen aus dem Kli-
maschutzprogramm fortzufiihren oder auszuarbeiten bzw. - vorbehaltlich erforderlicher Beschliis-
sein denzustandigen Gremien -in die Umsetzungzu bringen.

Begriindung:

1. Anlass/Problemstellung

Die vom Gemeinderat mit Beschlussvorlage 214/2019 verabschiedete energie- und klima-
politische Zielsetzung , Tibingen klimaneutral 2030 (in Bezug auf die energie -bedingten
THG-Emissionen)wird mitdem ,Klimaschutzprogramm 2020 —2030“ (KSP) verfolgt. Dieses
Programm st 2020 (ibereinen breiten Beteiligungsprozess gegangen und wurde im No-
vember 2020 vom Gemeinderat einstimmig (beieiner Enthaltung) verabschiedet. 2025 hat
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die Verwaltung eine umfangliche Fortschreibung des Klimaschutzprogramms in den Ge-
meinderat eingebracht. Auf Basis des Verwaltungsentwurfs gingen Anderungsantrige der
Fraktionenein, die von der Verwaltung bewertet wurden. Daraus abgeleitetist eine neue
Fassungdes Klimaschutzprogramms gemaR Anlage 1zur Beschlussfassung erstellt worden.

Zur Fortschreibungist festzustellen, dass seit 2019/2020 die Bedeutung des Klimaschutzes
inder Gesellschaft kontinuierlichabgenommen hat und die Sensibilitat fiir die Risiken fossi-
lerEnergienimmerwieder-induziertdurch Kriege - kurzzeitigerhéht wird. Zudem haben
sich die finanziellen Spielrdume von Stadtverwaltung und Tochtergesellschaften seit 2020
deutlichverschlechtert und die Rahmenbedingungen von EU, Bund und Land sind weiterhin
teilweisehemmend.

Sachstand

Die aus dem Gemeinderat eingegangen Antrage zur Fortschreibung des Klimaschutzpro-
gramms wurdenvon der PG Blau (Klimaschutz-Projektgruppe aus swt und Stadtverwaltung)
gepriftund bewertet. Inderbeiliegenden Anlage 2sind die einzelnen Antragspunkte sinn-
gemal und die Position der PGBlau aufgefiihrt. Zudem hatsich die PG Blau angesichts der
bekanntgewordenen Eckpunkte des Gebaudemodernisierungsgesetzes entschieden, textli-
che Erganzungeninden Kapiteln ,,Hemmnisse...“ bei KSP-W3 und -W6 vorzuschlagen. Au-
Rerdem gab es redaktionelle Anderungen. Auf einzelne Punkte aus den Antrégen sollim
Folgenden vertieft eingegangen werden:

Neue Metamalinahme fiir die Klimawandelanpassungals neue Herausforderung

Klimawandelanpassungist keine neue Herausforderung. Bereits 2008 wurde die Deutsche
Anpassungsstrategiean den Klimawandel beschlossen und 2013 folgte die Anpassungsstra-
tegie andenKlimawandelfirBaden-Wirttemberg. Seither floss das Thema Klimaanpas-
sungauch bei stadtischen Planungen mitein, bislangjedoch ohne ibergeordnete gesamt-
stadtische Strategie. Seit August 2025 besteht durch das KlimaG BW die Pflicht fiir Grol3e
Kreisstadte, ein eigenstandiges Klimawandelanpassungskonzept zu erstellen, welches an-
schlieBend vom Gemeinderat zu beschlieRenist. Die Integration der Klimawandelanpassung
ineinbestehendes Programm wie das Klimaschutzprogramm ist somit nicht geboten und
nichterforderlich.

Seit April 2025 erarbeitet die Verwaltung gemeinsam mit dem Biiro berchtoldkrass
space&options ein gesamtstadtisches Klimawandelanpassungskonzept. Gemal der gesetz-
lichenVorgabe besteht das Konzept aus den Bausteinen Klimawirkungsanalyse, Betroffen-
heitsanalysesowieein auf die 6rtlichen Gegebenheiten bezogener Malnahmenkatalog. Die
inhaltliche Ausgestaltung der Bausteine erfolgt gemaR Verordnung der Landesregierung zu
den Mindestanforderungen an kommunale Klimaanpassungskonzepte (KAnK-VO)§4i.V.
m. § 2 Abs. 2 —4 KAnK-VO. Die Erarbeitung des Klimawandelanpassungskonzepts erfolgte
von Beginnan ineinerinterdisziplindren Arbeitsgruppe (stadtische Fachabteilungen 35,
501, 75, 92). Dies ermoglicht eine moglichst wirksame Bearbeitung des Querschnittsthemas
Klimaanpassung. Zum einen kann so ein breites Spektrum betroffener Akteur_innen und
Personengruppen erreicht und aktiveingebunden werden. Zum anderen werden Themen
aullerhalb der Stadtplanung —etwa Hitzekommunikation, Hitzeaktionsplanung, Starkregen-
risikomanagement sowie das kommunale Krisenmanagement —integriert betrachtet und
strukturell verankert.



2.2

2.3.

2.4.

-3-

Neue MetamalRnahme(n) fir Klimaschutzleistungen und Kohlestoffsenken

Mit den Antragen 6b und 6f wurde beantragt, das Themenfeld Klimaschutzleistungen und
CO,-Bindungin das Klimaschutzprogramm aufzunehmen. In den Antragen werden zum ei-
nendieinder Strategie 2019 genannten Klimaschutzleistungen SWT-EE-Strom sowie CO,-
Bindungin Stadtwald und Holzbaustoffen (stadtische Projekte) und zum anderen zahlreiche
weitere MaRnahmenoptionen fiir CO,-Senken vorgeschlagen. Sowohl im Stadtwald als auch
bei ForstBW werden bereits seit langerem dieZiele einer nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung und eines klimawandelangepassten Waldmanagements verfolgt, die auch darauf ab-
zielen, langfristigden Wald als CO,-Senke zu erhalten (vergleiche Forsteinrichtungswerk;
Vorlage 157/2019). Eine Bilanzierung dieser Senke war jedoch bisher nicht moglich. Dabei
hat derKlimawandelderzeit einen negativen Einfluss auf die CO,-Bindungim Wald. Im Ge-
gensatz zu den Waldflachen herrscht auf den landwirtschaftlichen Flachen ein deutlich gré-
Rerer Nutzungs- und Konkurrenzdruck (z. B. niedrige Lebensmittelpreise, Bautatigkeiten),
dereinerverstarkten CO,-Bindung meist entgegensteht. Konkrete Ansatzpunkte hier mit
einem guten Aufwand-Nutzen-Verhaltnis aktivzu werden, sieht die Verwaltung nicht. Auch
beim Themenfeld Agri-PV zeigte sich, dass trotz groRer Anstrengungen von Seiten der swt
und der Stadtverwaltung (inkl. umfanglicher Potenzialuntersuchung; Vorlage 193/2024)
kein Projektrealisiert werden konnte (dennoch verbleibt dieser Punkt unter KSP-S3; VIl. als
MaRnahmenoption bestehen). Ebenfalls keine Realisierungsoptionen sieht die Verwaltung
im Zeitfenster bis 2030 bei HTC-Kohlen (weder Investoren noch Klarschlamm verfiigbar;
siehe Fragestunde 18/2025; Antwort 12) sowie bei einem Senkenkonzept und einerSen-
kenbilanzierung (ungiinstiges Aufwand-Nutzen-Verhaltnis; personell nicht leistbar; Daten
nichtverfiigbar).

Neue MetamalRnahme fiir einen CO,-Reduktionspfad und das Monitoring

Der Antrag 6e/2025 derKlimalisteist weitgehend vergleichbar mit dem interfraktionellen
Antrag 541/2024. Die Ausgangslage hatsich seitderBeantwortung (vergl. 541a/2024) nicht
relevantverandert. Jedoch hat die Verwaltung seither die auf der Homepage verfiigbaren
Indikatoren deutlich erweitert. Wobeijedoch davon auszugehenist, dass dieseIndikatoren
kaum aufgerufen werden.

Neue MetamaRBnahme fiirdie Finanzierung

Bereits seit 2007 integriert die Stadtverwaltung ,private Gelder“in die Umsetzung von Kli-
maschutzmaRBnahmen (hier Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion). Ergdnzend wurde
auf Bestreben der Stadtverwaltung 2009 die Blirgerenergie Tiibingen eGdurch die swtund
die Volksbank gegriindet. In den Folgejahren gab es zahlreiche Projekte zur EE-Stromerzeu-
gung auf stadtischen Dachern und derswt, bei denen Genossenschaften oder Blrgerener-
giegesellschaften die Finanzierung ganz oder teilweise libernahmen. Auch fiir die groRen
Warmewendeprojekte haben sich die swt fir Drittmittel ge6ffnet, weshalb z. B. die GroR -
Warmepumpe am Klarwerk nicht (iber die swtsondern tiberdie Ecowerk errichtet wird. Fir
die weitere Umsetzung des Klimaschutzprogramms im Bereich EE-Strom- (siehe KSP-S2; VI.)
und Warmenetz-Projekte (siehe KSP-WS5; IV.) ist geplant, wo immer moglich Drittmittel zu
mobilisieren. Dazu erfolgtu. a. eine gezielte Ansprache von Energiegenossenschaften und
anderen Kapitalgeber_innen. Jedoch bieten Drittmittel keinesfalls eine Unabhangigkeit von
Landes- oder Bundesférdermitteln (wie BEW, EEG). Diese (odereine vergleichbare) Forde-
rungen bleiben entscheidend fiir die Wirtschaftlichkeit der Projekte, egal werfinanziert. Die
im Antrag 6f/2025 vorgeschlagene bevorzugte Vergabevon Flachen an Blrgerenergiege-
nossenschaften widerspricht dem bisherigen Vorgehen derVerwaltung, (Dach -)Fldchen
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primarintern zu entwickeln und beiderdie 100%-Tochterswt zu bevorzugen. Angesichts
deraktuellen Gesamtlage erachtetdie Verwaltung den interfraktionellen Vorschlag aus
6f/2025 beispielsweise eine Tlibinger Klimaschutz-Abgabe oder einen Klimaschutzbeitrag zu
erheben, als nicht zeitgemal. Zusatzlichefinanzielle Belastungen wiirden das Ansehen der
Klimaschutzbemiihungen absehbar sogar weiter belasten.

VorschlagderVerwaltung

Die Verwaltungschlagtvor, dass Klimaschutzprogramm gemaR Anlage 1fortzuschreiben.
Das vorliegende Klimaschutzprogramm fokussiert dabei auf die zweiSaulen ,Energieeinspa-
rung” und ,regionale Erneuerbare Energien”. Angesichts deraktuell in der Gesellschaft ste-
tig abnehmenden Bedeutung von Klimaschutz einerseits und angesichts der stetig steigen-
den Wahrnehmungvon Energiepreis-und -import-Risiken anderseits, geht die Verwaltung
davon aus, dass mitden beiden o. g. Sdulenam ehesten eine breite Unterstiitzung der
Stadtgesellschafterreicht werden kann.

Losungsvarianten

Es kann erganzend eine neue Metamalinahme Q, Klimawandelanpassung als neue Heraus-
forderung”entsprechend dem interfraktionellen Antrag 6f/2025 in das Klimaschutzpro-
gramm aufgenommen werden.

Es kann erganzend eine neue Metamalinahme Q,alternative Finanzierungsinstrumente”
entsprechend deminterfraktionellen Antrag 6f/2025 in das Klimaschutzprogramm aufge-
nommenwerden.

Die neue MetamalRinahme Q4 , Klimaschutzleistungen“kann entsprechend dem interfrakti-
onellen Antrag 6f/2025 mit weiteren MaBnahmenoptionen in das Klimaschutzprogramm
aufgenommen werden.

Es kann ergidnzend eine neue MetamalRnahme Q,,CO,-Reduktionspfad und Monitoring”
entsprechend dem Antrag 6e/2025 in das Klimaschutzprogramm aufgenommen werden.

Es konnen andere oder ergdnzende MalRnahmenin das Klimaschutzprogramm Gibernom-
men werden. Zur Umsetzung von MaBnahmenoptionen sind die notwendigen Ressourcen
bereitzustellen (entweder durch neue Ressourcen oder geanderte Prioritdtensetzungen).

Das energie- und klimapolitische Leitbild kann abgedndert werden, indem z. B. das Zieljahr
auf einen spateren Zeitpunkt verschoben wird.

Klimarelevanz

Das Klimaschutzprogramm istder Dreh- und Angelpunkt firalle von der Stadtverwaltung
undihrerTochtergesellschaften beeinflussbaren Klimaschutzleistungen. Es ist elementar fiir
die Erreichung derkommunalen Klimaschutzziele.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Umsetzung des Programms lassen sich erst beziffern, wenn Art, Umfang,
Forderungen und Zeitschienen dereinzelnen MaRnahmen abschlieBend definiert sind. Die
Verwaltung geht davon aus, dass bis 2030 Investitionen deutlich jenseits der Grenze von
100 Millionen Euro pro Jahr sowie eine umfangliche Beteiligung Dritter notwendig sind.
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Hierbei muss beachtet werden, dass viele Investitionen z. B. von Fordermitteln, Marktbe-
dingungen und CO,-Steuern stark beeinflusst werden. Zudem miissen die Ressourcen (Per-
sonal und Finanzmittel) innerhalb des, Konzern Stadt“fir die Umsetzung bereitgestellt

werden (ggf. auch durch Anderungenin derPriorititensetzung).



	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	Anlage
	Beratungsfolge
	Typ
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

